
 

 

Neuerungen im Fahrzeugausweis eines "IVI"-Fahrzeuges 
 

 

Fahrzeuge, die auf Basis eines eCoC (digitales Certificate of Conformity / EU-Übereinstimmungs- 
bescheinigung) mit initialen Fahrzeugdaten (IVI; initial vehicle information) zugelassen wurden, weisen im 
Feld 24 des schweizerischen Fahrzeugausweises die Kennung «IVI» oder «IVIX» statt der Nummer einer 
schweizerischen Typengenehmigung oder eines schweizerischen Datenblattes aus (Erklärungen zu IVI 
oder IVIX siehe Weisungen über das Ausfüllen der Prüfungsberichte, Formulare 13.20 A und 13.20 B 
(WPB 13.20) unter Ziffer 3.2.a. WPB 13.20). 

 

 Muster eines «IVI»-Fahrzeugausweises:  
 

 
Änderungen im Vergleich zu einem Fahrzeugausweis auf Basis einer schweizerischen Typengenehmigung 
oder eines schweizerischen Datenblattes: 

 

Feld im 
Fahrzeugausweis 

IVI-Zulassung CH-TG oder CH-DB1) 

(Beispiele) 

24 Typengenehmigung IVI 1AA0 01 

27/2 Plätze vorne  2 

55 Dachlast  70 

 

Die Felder 27/2 und 55 bleiben bei «IVI»-Fahrzeugausweisen leer; nicht entwertet (**** / ----- ) und nicht null 
(0). Angaben zur Dachlast finden sich für gewöhnlich im Betriebshandbuch des Fahrzeuges. 

 
Bis sich die neuen Prozesse auf allen Ebenen und bei allen Beteiligten eingespielt haben, kann es 
vorkommen, dass bei «IVI»-Fahrzeugausweisen die erwähnten Felder dennoch entwertet oder mit «0» 
beschrieben wurden, was aber keine Aktion erforderlich macht. 

 
 
 

1) CH-TG = schweizerische Typengenehmigung CH-DB = schweizerisches Datenblatt 

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/fahrzeuge/homologation/news.html
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/fahrzeuge/weisung_ausfuellenderpruefungsberichteformular1320aund1320bwpb13.pdf.download.pdf/Weisungen%20%C3%BCber%20das%20Ausf%C3%BCllen%20der%20Pr%C3%BCfungsberichte,%20Formulare%2013.20%20A%20und%2013.20%20B%20(WPB%2013.20).pdf

